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STATUTEN der Schweizerischen Gesellschaft für
Kommunikations- und Medienwissenschaft (SGKM)

Status Art.1 Unter dem Namen "Schweizerische Gesellschaft für
Kommunikations- und Medienwissenschaft (SGKM)" besteht
ein Verein im Sinne von Art.60 ff. ZGB

Die Gesellschaft ist parteipolitisch und konfessionell
neutral und keine gewinnstrebige Vereinigung.

Zweck Art.2 Die Gesellschaft bezweckt
1) die Wahrnehmung und Förderung gemeinsamer Interessen

von Lehre und Forschung im Bereich der schweizerischen
Kommunikations- und Medienwissenschaft;

2) die Vertretung der Kommunikations- und Medienwissenschaft

gegenüber der Oeffentlichkeit, insbesondere
durch Stellungnahmen zu aktuellen Fragen;

3) die Verbreitung von kommunikations- und medienwissenschaftlichem

Wissen in der Oeffentlichkeit durch
Zusammenarbeit mit Vertretern und Institutionen verwandter

Fachgebiete und der Praxis, durch Veranstaltungen
aller Art, durch Verlautbarungen zu Problemen der
Praxis und durch Publikationen;

4) die gegenseitige Information über die Arbeitsprogramme,
Forschungsvorhaben und Forschungsergebnisse der
Mitglieder und

5) die gemeinsame Planung und Ausführung von Forschungsvorhaben.

Mitglied- Art.3 Einzelmitglied der SGKM kann jede schweizerische
schaft oder in der Schweiz tätige Person werden, die sich mit der

Kommunikations- und Medienwissenschaft befasst. Der
Vorstand erlässt Richtlinien.
Aufnahmegesuche sind vom Vorstand zu entscheiden. Die
Ablehnung von Beitrittsgesuchen bedarf keiner Begründung.
Verdiente Mitglieder können zu Ehrenmitgliedern ernannt
werden. Sie sind von der Beitragspflicht befreit.

Austritt Art.4 Der Austritt kann auf Ende des Kalenderjahres er¬
klärt werden.
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Aus- Art.5 Mitglieder, die gegen die Gesellschaftsstatuten oder
schluss gegen Gesellschaftsbeschlüsse Verstössen, die die ursprüng-
von Mit- liehen Aufnahmebedingungen nicht mehr weiter erfüllen oder
gliedern sich sonst als der Mitgliedschaft unwürdig erweisen, können

vom Vorstand ausgeschlossen werden. Hierfür ist eine
Zweidrittelsmehrheit erforderlich.

Sitz Art.6 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich am Tätig¬
keitsort des Präsidenten.

Organe Art.7 Die Organe der Gesellschaft sind:
1. die Generalversammlung
2. der Vorstand
3. die Rechnungsrevisoren

General- Art.8 Die ordentliche Generalversammlung hat spätestens
sechs Monate nach Abschluss des Rechnungsjahres, das mit
dem Kalenderjahr übereinstimmt, stattzufinden. Die Einladung

erfolgt durch Zirkularschreiben, die spätestens 10
Tage vor der Versammlung mit der Traktandenliste
abgesandt werden müssen.

Versammlung

Ausser- Art.9 Ausserordentliche Generalversammlungen können ein-
ordent-
liche GV

Aufgaben
der GV

Vorstand

berufen werden
- durch Beschluss des Vorstandes,
- durch schriftliches Verlangen der Rechnungsrevisoren

oder
- wenn mindestens ein Fünftel der Mitglieder

dies beantragt.

Art.10 Die Generalversammlung hat folgende Befugnisse:
1. Wahl des Vorstandes, zweier Rechnungsrevisoren

und eines Ersatzrevisors,
2. Genehmigung des Jahresberichtes, der

Jahresrechnung und des Revisorenberichtes,
3. Jährliche Festlegung der Mitgliederbeiträge
4. Beschlussfassung über Anträge des Vorstandes

und der Mitglieder.
Als Rechnungsrevisoren können auch ausserhalb der Gesellschaft

stehende juristische oder natürliche Personen
gewählt werden.

Statutenänderungen bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln
der anwesenden Mitglieder.
Art.11 Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten, einem oder
zwei Vizepräsidenten und einer vom Präsidenten selbst
festzusetzenden Zahl von Beisitzern, einem Kassier oder Sekretär.
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Der Präsident, die Vizepräsidenten, der Kassier oder Sekretär
und die Beisitzer werden auf Vorschlag des Vorstandes

von der Generalversammlung auf jeweils zwei Jahre gewählt.
Die SGKM wird nach aussen durch den Präsidenten oder ein
von ihm bestimmtes Vorstandsmitglied gemäss den Richtlinien
des Vorstandes vertreten.

Revisoren Art.12 Die Rechnungsrevisoren erstatten der Generalver¬
sammlung einen schriftlichen Bericht.

Auflösung Art.13 Zur Beschlussfassung über die Auflösung der Verei¬
nigung ist die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der
Mitglieder erforderlich, wobei Vollmachten zulässig sind.
Wird das Quorum nicht erreicht, so wird die Generalversammlung

innerhalb eines Monats nochmals einberufen. Sie kann
alsdann ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder

die Auflösung beschliessen. Im Falle der Auflösung
überträgt die Generalversammlung das Vermögen einer Organisation,

die ähnliche Ziele wie die aufgelöste Gesellschaft
verfolgt.

Diese Statuten wurden anlässlich der Gründungsversammlung
vom 1.10.1974 von allen Vereinsmitgliedern genehmigt.

Für den Vorstand: Der Präsident: Der Sekretär:

Prof.Dr.U.Saxer Dr.R.Theus
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